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Privatentnahmen bleiben
Verm�gensentzug und sind kein
Einkommen im engeren Sinne

I. Vorbemerkungen

Die Empfehlung des 16. Deutschen FamGtages –
Empfehlungen des Vorstandes – an Rechtsberatung
und Rechtsprechung ist Anlass f�r die folgenden Aus-
f�hrungen:

»Eine langj�hrige Entnahmepraxis ist auch unter-
haltsrechtlich zu akzeptieren, sofern diese nicht
durch �bertriebene Sparsamkeit oder Verschwen-
dung gekennzeichnet ist. Es ist nicht gerechtfertigt,
eine Vollaussch�ttung des Gewinns zu fingieren, so-
weit �bersch�sse im Rahmen einer ordnungsgem�-
ßen Wirtschaft f�r innerbetriebliche Zwecke ver-
wendet werden.«

II. Systematische Einordnung der
Privatentnahmen

Als Hilfs- und Korrekturgr�ße kommen die Privatent-
nahmen in Betracht.

Obwohl Adressaten dieser Ausf�hrungen familien-
rechtlich gebildete Juristen sind, m�chte ich die Struk-
tur der Privatentnahmen doch noch einmal beleuch-
ten, weil sie in der Technik der Gewinnermittlung als
erfolgsneutraler Faktor mit Einkommen nichts, aber
auch gar nichts, zu tun haben.

Als unterhaltsrechtlicher Ankn�pfungspunkt f�r das
Einkommen k�nnen nach unterhaltsrechtlicher Recht-
sprechung und Literatur die Privatentnahmen heran-
gezogen werden.1

Dar�ber hinaus wird teilweise die Ansicht vertreten,
die Privatentnahmen machten einen generellen Ein-
blick in die Leistungsverh�ltnisse des Unterhaltsschuld-
ners2 m�glich.

Letzterer will dann auch die Privatentnahmen insge-
samt zur Grundlage des Ehegattenunterhalts machen,
was die herrschende Meinung aber ablehnt.3

Was sind nun die Privatentnahmen?

Bilanzsteuerrechtlich bedeuten Privatentnahmen Sub-
stanz- (Verm�gens-) Entzug.

Sie haben mit Gewinn-Ermittlung im steuerrechtlichen
Sinne nichts zu tun.

Gleichwohl werden sie von der unterhaltsrechtlichen
Rechtsprechung und Literatur herangezogen und die-
nen als Hilfs- und Korrekturgr�ße.

Dabei d�rfen aber nur die Privatentnahmen heran-
gezogen werden, die der allgemeinen Lebensf�hrung
dienen. Dem gegen�ber zu stellen sind die Privatein-
lagen.

So bleibt die Gefahr von Kollisionen mit Zugewinn-
ausgleichsanspr�chen, indem �berzogene Privatent-
nahmen zu Verbindlichkeiten f�hren, die an dieser
Stelle doppelt zum Nachteil des anderen Ehepartners
wirken k�nnten.4

W�rde man n�mlich den Unterhalt aus den Entnah-
men berechnen, so w�rde die Ehefrau zum zweiten
Mal an dem zur Deckung der �berentnahmen ver�u-
ßerten Verm�gen partizipieren.

Außerdem muss er in Ermangelung sonstiger Mittel
grunds�tzlich auch den Stamm seines Verm�gens zur
Bestreitung des Unterhalts angreifen.

Die Einkommensbestimmung nach den Privatentnah-
men kann auch dann in Betracht kommen, wenn kon-
krete Hinweise auf Manipulationen der steuerlichen
Gewinnermittlung bestehen.

Wird der Unterhalt nach den Privatentnahmen bemes-
sen, sind vorher f�r den gleichen Zeitraum geleistete
Privateinlagen und von den Entnahmen gezahlte per-
s�nliche Steuern und Vorsorgeaufwendungen in ange-
messener H�he abzuziehen.5

Die Privatentnahmen bleiben also der Verm�genssph�-
re als Verm�gensentzug grunds�tzlich zugeordnet.

III. Kritik an der Empfehlung des
Deutschen FamGtags.

Der genannten Empfehlung ist nicht zu folgen:

1. Die Privatentnahmen sind und bleiben Verm�gens-
entzug. Damit haben sie schon rein methodisch mit
Einkommen nichts zu tun.

1 Schwab/Borth, aaO, V, Rdn. 765 ff; Wendl/Staudigl/Kemper,
§ 1 Rdn. 787 ff; OLG Dresden in FamRZ 1999, S. 850; Bay-
r.ObLG, 2002, S. 71; OLG Frankfurt, FuR 2001, S. 730 f; Kuk-
kenburg, Der Selbstst�ndige im familienrechtlichen Verfahren,
S. 159

2 Sch�rmann, Die Entnahmen – Einblick in die Lebensverh�lt-
nisse, FamRZ 2002, S. 1149 f
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4 OLG Hamm, FamRZ 1993, S. 1088
5 OLG D�sseldorf, FamRZ 1983, S. 397, 399
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2. Das Entnahmeverhalten ist im vollen Umfange ma-
nipulierbar. Der Unternehmer kann mithin die H�he
seiner Entnahmen steuern und damit die H�he seines
unterhaltsrechtlich relevanten Einkommens.

3. Dar�ber hinaus soll eine Vollaussch�ttung des Ge-
winns nicht fingiert werden, soweit �bersch�sse im
Rahmen einer ordnungsgem�ßen Wirtschaft f�r inner-
betriebliche Zwecke verwendet werden.

Der FamGtag f�hrt mithin grunds�tzlich zu bef�rwor-
tende Ansatzpunkte in Richtung von R�cklagenbil-
dung f�r Investitionen und nicht zuletzt auch f�r kal-
kulatorische AfA heran.

Die Ber�cksichtigung dieser betriebswirtschaftlichen
Prinzipien sind aber f�r die Rechtsprechung nicht ver-
bindlich; dies gilt nur dann, als der Gesetzgeber sie
sich zu Eigen gemacht hat und sie in der objektiven
Rechtsordnung erkennbar zum Ausdruck gelangt
sind, was hier nicht erkennbar ist.6

Die Empfehlungen des Deutschen FamGtags lassen
die Frage offen, weshalb unterhaltsrechtlich die Ent-
nahmepraxis Ankn�pfungspunkt f�r das unterhalts-
rechtlich relevante Einkommen sein soll.

So wird in st�ndiger Rechtsprechung als Ankn�p-
fungspunkt das unterhaltsrechtlich relevante Einkom-
men der Gewinn herangezogen, ohne dass kalkulatori-
sche Positionen wie unternehmerisches Risiko bzw.
Verzinsung des Eigenkapitals oder sinnvolle R�ckla-
genbildung diesen Betrag reduzieren.

4. V�llig unber�cksichtigt l�sst die Empfehlung des
FamGtages den Umstand, dass unterhaltsrechtlich
Verpflichtete ihre Eink�nfte auch aus K�rperschaften
ziehen k�nnen.

GmbHs und Aktiengesellschaften als juristische Per-
sonen verf�gen nicht �ber ein durch Entnahmen sich
�nderndes variables Kapitalkonto des Inhabers. Hat
dieser Personenkreis kein Einkommen, weil es hier
Privatentnahmen denknotwendig nicht geben kann?

5. Insbesondere w�rde eine Anwendung der Empfeh-
lung des deutschen FamGtages einen Verstoß gegen
den Gleichbehandlungsgrundsatz darstellen.

Dies gilt zum einen in Hinblick auf die obigen Ausf�h-
rungen zu den K�rperschaften.

Insbesondere liegt ein Verstoß aber in der Verletzung
des Gleichbehandlungsgrundsatzes in Hinblick auf
nichtselbstst�ndige Eink�nfte.

Wenn Privatentnahmen Verm�gensentzug bedeuten,
m�sste es einen vergleichbaren Ansatzpunkt auch bei
Nichtselbstst�ndigen geben.

Dies w�rde bedeuten, dass man die tats�chlich erziel-
ten nichtselbstst�ndigen Eink�nfte ausweislich der
Verdienstbescheinigungen nicht heranzieht, sondern
vielmehr Verm�gensentzug gleich Darlehensaufnahme
bei einem Nichtselbstst�ndigen heran z�ge.

Dieses k�nnte geschehen durch Finanzierungen �ber
Bankdarlehen oder insbesondere durch Arbeitgeber-
darlehen.

Niemand w�rde ernsthaft auf die Idee kommen, �ber
die aus dem Lohnnachweis ausgewiesenen Einnahmen
hinaus die h�heren Zahlungen aus Arbeitgeberdarle-
hen als Ankn�pfungspunkt f�r das unterhaltsrechtlich
relevante Einkommen von Nichtselbstst�ndigen her-
anzuziehen.

An einer derartigen Bewertungsparallele fehlt es v�llig.

IV. Ergebnis

Die Privatentnahmen stellen Verm�gensentzug dar
und betreffen deshalb die Verm�gens- und nicht die
Einkommenssph�re. Sie k�nnen deshalb allenfalls, so
wie es die Rechtsprechung bisher auch richtig an-
nimmt, als Korrekturgr�ße herangezogen werden.

Wenn man die tats�chliche Leistungsf�higkeit aus un-
ternehmerischer T�tigkeit objektiv beurteilen will,
kann man wohl eher an die cash-flow-Rechnung den-
ken.7

Aber auch bei diesem Ankn�pfungspunkt ist nicht
ohne weiteres erkennbar, wie dieser in der objektiven
Rechtsordnung erkennbar zum Ausdruck gebracht
wurde.

Entgegen der Empfehlung des 16. Deutschen FamG-
Tags muss es mithin bei der bisherigen Systematik
bleiben.8
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